
Gemeindewahlbehörde: Feldkirchen bei Graz

Gemei nderatswah len 2020

Kundmachung
Wah ls pre n ge l, Wah I lokal, Wah lzeit, Verbotszone,

Strafbestimmung

für den Ersatz-Wahltaq Sonntas ,28, Juni 2O2O

Wahlsprengel und Wahllokale

Das Gemeindegebiet wurde in Wahlsprengel eingeteilt. Entnehmen Sie die
Sprengeleinteilung und die Anschriften, der Wahllokale der Anlage zu dieser
Kundmachung.

Wahlzeit

Die Wahllokale sind am Ersatz-Wahltag (Sonntag, dem 28. Juni 2020) zur Ausübung
des Wahlrechts zu den in der Anlage angeführten Zeiten geöffnet.

Verbotszone

lm Gebäude des Wahllokales und im Umkreis von 100 m (Verbotszone) ist am
Wahltag jede Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die
wählenden Personen, durch Anschlag oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von
Kandidatenlisten u.dgl., ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder
Art verboten.

Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am
Wahltag von im Dienst befindlichen Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes
und der Justizwache nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden müssen.

Strafbestimmung

Übertretungen dieser Verbote werden von der Bezirksvenrualtungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe
bis zu zwei Wochen, geahndet.

Feldkirchen,

M
Angeschlagen am

Abgenommen am

{14. Co,t-rl ,q dewahlleiter:



Wahlsprengel Wahllokal Wahlzeit

Sprengel
Nr.

Sprengelgebiet Anschrift von bis

1 Feldkirchen 1
Volksschule, Aula,
Triester Straße 51

0B:00 13:00

2 Feldkirchen 2
Volksschule, Aula,
Triester Straße 51

08:00 13:00

3 Lebern
Schülerhort,
Triester Straße 76

0B:00 13:00

4 Abtissendorf 1
FF Feldkirchen,
Triester Straße 157

08:00 13:00

5 Abtissendorf 2
Gemei ndeki nderga rten,
Wagnitzstraße 2a

0B:00 13:00

6 Wagnitz 1
GH Niechtenwirt,
Wagnitzstraße 82

08:00 13:00

7 Wagnitz2 Kinderkrippe,
Anton-B ruckner-Gasse 4

0B:00 13:00


